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UN-Konvention
über die Rechte von Personen mit Behinderungen

Einführung von Roland Walter

Viele nehmen das Wort „UN-Konvention über die Rechte von Personen mit Behinderungen" in den Mund, aber was bedeutet das? Was ist der Inhalt dieses Papiers?

A KONVENTION

1. Wortbedeutung

Eine Konvention (lat. conventio „Übereinkunft, Zusammenkunft") ist eine nicht formal festgeschriebene Regel, die von einer Gruppe von Menschen aufgrund eines Konsens eingehalten wird. Die Übereinkunft kann stillschweigend zustande gekommen oder auch ausgehandelt worden sein.

2. Anwendungen

2.1 Gesellschaftlich

Konventionen sind soziale Normen (Gesellschaftliche Normen, Soziale Skripte). Sie definieren mögliche Verhaltensweisen in einer sozialen Situation und geben Verhaltensregelmäßigkeiten an. Konventionen sind gesellschaftlich und kulturell bedingt, daher in den Kulturen verschieden und auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung wandelbar. 

2.2 Völkerrechtlich

Der Begriff Konvention bezeichnet auch einen völkerrechtlichen Vertrag, der multilateral (mehrseitig) geschlossen wird. Hierzu zählen etwa die Vertragswerke, die unter dem Dach der Vereinten Nationen entstehen. 

2.3 Umgangssprachlich

Im offiziellen deutschen Sprachgebrauch wird meist der sinngemäße Ausdruck. „Übereinkommen" verwendet.

B Die Entstehung der UN-Konvention

Warum ein eigenes Abkommen für Menschen mit Behinderungen? Antwort: Internationale Verbände behinderter Menschen forderten sehr lange - mindestens seit Beginn der achtziger Jahre - einen eigenen Menschenrechtsvertrag für behinderte Menschen. Diese Forderung stützt sich darauf, dass die bestehenden Instrumente der Vereinten Nationen für den Schutz der Rechte behinderter Menschen nicht ausreichend seien. 

Nach langjähriger Forderung von nicht Regierungsorganisationen und ersten Vorstößen von Italien und Schweden Ende der achtziger Jahre, entschied die Generalversammlung am 19. Dezember 2001 ein sogenanntes Ad-Hoc Komitee einzurichten. Es hatte den Arbeitsauftrag, Vorschläge für ein Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen zu sammeln und zu erwägen. Damit begannen die Verhandlungen zu dem Übereinkommen, das wir nun vor uns haben. Deutschland hat sich von Anfang an für die Erarbeitung eines modernen Menschenrechtsübereinkommens eingesetzt. Erstmalig ist damit ein Fakultativprotokoll zeitgleich zu einem Menschenrechtsvertrag ausverhandelt worden. Die Generalversammlung verabschiedete den Text am 13. Dezember 2006. Das Übereinkommen und das Fakultativprotokoll liegen seit dem 30. März 2007 in New York den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Zeichnung und Ratifikation aus. 

Am 20. Mai 2008 hatten bereits 129 Staaten die Konvention unterzeichnet. Von den EU-Mitgliedstaaten haben bereits 26 - alle bis auf Lettland – also auch Deutschland - die Konvention und 16 das Zusatzprotokoll unterzeichnet.

C Inhalt der UN-Konvention

1. CHANCENGLEICHHEIT statt Gleichberechtigung

Und was ist nun der inhaltliche Kern der UN-Konvention über die Rechte von Personen mit Behinderungen? Die UN-Konvention spricht nicht mehr von Integration und Gleichberechtigung, sondern von Chancengleichheit und Teilhabe (Inklusion) an der Gesellschaft. Auf den ersten Blick, könnte man meinen, beides sei das Selbe. Aber wenn man genauer hinschaut, wird der Unterschied klar. Dazu möchte ich ein paar Beispiele anführen.

Niemand hat etwas dagegen, wenn ich eine eigene Wohnung habe wie jeder Nichtbehinderte auch. Das wäre Gleichberechtigung. Aber um in einer Wohnung allein leben zu können, brauche ich Assistenz. Hier wird deutlich, was der Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Chancengleichheit ist. Das Leben mit Assistenz ermöglicht mir die Chance, genauso in einer eigenen Wohnung leben zu können wie Nichtbehinderte auch. Jeder Mensch braucht individuelle Bedingungen, um die grundsätzlich bestehende gleiche Chance wahrnehmen zu können wie andere auch. Will z. B. ein Gehörloser an einem Seminar teilnehmen, braucht er einen Gebärdendolmetscher. Hier wird wieder der Unterschied zwischen Chancengleichheit und Gleichberechtigung deutlich.

2. INKLUSION statt Integration

Der Kern der UN-Konvention ist nicht mehr Integration, sondern Inklusion. Das bedeutet: Jeder gehört zur Gesellschaft, Gemeinschaft dazu und jedem muss uneingeschränkt der Zugang auf allen Ebenen gewährt werden, um ein normales Leben führen zu können. Dazu schauen wir uns später ein paar Beispiele an.

3. Formaler Aufbau und Schwerpunktthemen

3.1 Die Artikel 1-8 geben einen Überblick über das Grundanliegen der Konvention. Wie bereits erwähnt, sollte jedem Menschen der Zugang auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens gewährt werden, damit er sein Leben normal führen kann. Anders formuliert: Menschen mit Behinderungen müssen nicht integriert werden, sondern gehören in der Gesellschaft  und Gemeinschaft dazu.

Die Artikel 9-30 beschreiben konkrete Setzungen für Menschen mit Behinderung, die Artikel 31 bis 50 legen weitere Verfahren für die staatliche Umsetzung fest. 

Betrachten wir jetzt konkrete Setzungen: 

· Die UN-Konvention sieht im Artikel 19 vor, dass niemandem vorgeschrieben werden darf, wo er wohnen soll. Das ist ein Punkt, bei dem die Behörden immer wieder keine Einsicht haben. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderungen immer weiter von einem Ort zum anderen Ort umziehen dürfen, auch von einem Land in ein anderes. In der Praxis ist oft schon ein Umzug von einem Ort in einem anderem fast unmöglich. 

· Artikel 19 sagt auch, jeder darf selbst bestimmen, wo und wie er leben möchte. Das heißt, mit Assistenz zu leben, sollte möglich und kein Kampf sein. 

· Keinem darf wegen der Behinderung der Zugang zu Bildung verweigert werden (Artikel 24).
· Jeder Mensch mit Behinderung sollte die Möglichkeit haben (Artikel 27), seinen Lebensunterhalt durch Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verdienen. 

· Die Gesetzgebung des Landes sollte der Forschung den Weg freimachen, um den Menschen mit Behinderung immer mehr eine uneingeschränkte Mobilität zu ermöglichen (Artikel 20). Ich erlebe immer wieder negative Überraschungen beim Reisen mit der Deutschen Bahn.
· Die Teilhabe am kulturellen Leben sollte Normalität sein. Information müssen in den Medien klar verständlich dargestellt werden: Gut lesbar und in Braille-Schrift (Artikel 21).

· Der Artikel 28 regelt den Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Armut.

· Ein besonderes Augenmerk legt die UN-Konvention im Artikel 23 auf die Rechte von Personen mit Behinderungen mit Blick auf die Familie. Die Familie ist der Kern der Gesellschaft. Dabei geht es auch darum, Mütter und Kinder insbesondere vor Armut zu beschützen, aber auch Frauen und Mädchen vor Gewalt und sexuellen Übergriffen zu bewahren.

· Des Weiteren soll jeder Mensch z. B. die gleiche medizinische Behandlung erhalten (Artikel 22). In Anbetracht der in Deutschland immer neu anstehenden Gesundheitsreform wage ich es zu bezweifeln, dass wir da nicht doch eine Zwei-Klassen-Gesellschaft erhalten werden, wenn wir sie nicht schon teilweise haben.

Soweit ein paar konkrete Punkte. Zusammenfassend ist festzustellen: 

(Jeder Mensch braucht Achtung und Anerkennung. 

(Jeder Mensch braucht die gleichen Chancen. 

(Bei der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung  dürfen laut UN-Konvention nicht zuerst die Kosten im Vordergrund stehen. Es muss zuerst danach geschaut werden, was ist für den jeweiligen Menschen angemessen, was ist für ihn optimal? Erst als letzten Punkt darf man die Kosten in Betracht ziehen. 

(Wie bereits erwähnt, erläutern die Artikel 31 bis 50 die staatliche Umsetzung. Es werden Leute gewählt, die die Verwirklichung der Vorgaben UN-Konvention im jeweiligen Land kontrollieren und jährlich in Form eines Rechenschaftsberichtes belegen. Sie werden für vier Jahre gewählt. 
Interessant ist jetzt die Frage: Was ist seit 2008 passiert? Leider nicht viel. 

Es gibt kaum Fördermittel für inklusive Projekte. Die Aktion Mensch und auch der Beauftragte für die Belange behinderter Menschen bestätigten mir, dass es nur für die Jugendarbeit Unterstützung gibt. Na toll!
Daraus resultiert: Wir müssen selbst die Initiative ergreifen. Dazu ein Beispiel von mir:

Ich entdeckte für mich die Kunst der Performances. Durch das Training bleibe ich nicht nur fit, sondern ich bin auch beweglicher geworden. Aber warum warten bis andere auf mich zukommen? Also machte ich mich auf dem Weg und fragte professionelle Künstler, ob sie mit mir arbeiten wollen. Natürlich bekommt man viele Absagen, nicht zuletzt wegen der Hemmungen meiner Behinderung gegenüber. Immerhin haben einige Künstler diesen Schritt gewagt. Inzwischen bin ich schon mehrmals weltweit aufgetreten und konnte Künstler und Zuschauer erfreuen. Außerdem haben viele Künstler ihre Hemmungen abgebaut und konnten ihre Arbeit horizontal erweitern.
Mehr zu diesem Thema in meinem Workshop.
